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Anlagen

1. Entwurf des Gesetzes mit Begründung

2. Siebtes Gesetz zur Änderung 
des Hochschulrahmengesetzes (HRG)

1. Notwendigkeit des Gesetzes

Zurzeit werden noch die Studienplätze in sieben Studien-
gängen durch die Zentralstelle für die Vergabe von Stu-
dienplätzen in Dortmund (ZVS) vergeben (Betriebswirt-
schaft, Biologie, Psychologie, Pharmazie, Medizin, Tier-
medizin und Zahnmedizin), weil in diesen Studiengängen
in allen Studienorten bundesweit ein Bewerberüberhang
besteht.

Grundlage für die Vergabe der Studienplätze in diesen
Fächern sind die §§ 29 ff. HRG sowie der darauf basierende
Staatsvertrag der Länder über die Vergabe von Studien-
plätzen vom 24. Juni 1999.

Zum Sommersemester 2005 wird auf Grund eines ent-
sprechenden Beschlusses des Verwaltungsausschusses 
der ZVS der Studiengang Betriebswirtschaft aus dem 
ZVS-Verfahren ausbezogen. Da in Hamburg das Fach Tier-
medizin nicht angeboten wird, werden daher von diesem
Semester an in der Universität Hamburg nur noch fünf
Studiengänge in das ZVS-Verfahren einbezogen sein.

Ab dem Wintersemester 2005/2006 werden in den verblei-
benden ZVS-Studiengängen die Hochschulen sehr viel
stärker als bisher an der Auswahl der Studierenden betei-
ligt. Die entsprechende Regelung ist in das Siebte Gesetz
zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes (Anlage 2)
aufgenommen worden. Der Staatsvertrag vom 24. Juni 1999 
ist von diesem Semester ab mit den durch das Siebte Gesetz
zur Änderung des HRG vorgesehenen Modifikationen
anzuwenden. Vorgesehen ist, dass in der Hauptquote
zunächst 20 % der Studienplätze an die Abiturbesten sowie
weitere 20 % nach Wartezeit vergeben werden, während die

verbleibenden 60 % von den Hochschulen selbst auf 
Grund eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens ver-
geben werden sollen.

Diese Erhöhung der Hochschulauswahlquote in den ZVS-
Verfahren von bisher 24 % auf 60 % ist auf die Forderungen
der reformwilligen Länder, u. a. Hamburgs, zurückzuführen.

Die näheren Regelungen über die Hochschulauswahl-
verfahren sind nach § 32 Absatz 3 Nummer 3 HRG im 
Landesrecht zu treffen. Zwischen den Ländern besteht
Übereinstimmung, dass hierfür Landesgesetze sowie auf
deren Grundlage Satzungen der Hochschulen erforderlich
sind.

Der Entwurf eines entsprechenden Gesetzes wird hiermit
vorgelegt.

2. Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfes

Der Gesetzentwurf ist insgesamt knapp gehalten und über-
lässt die konkrete Ausgestaltung der Auswahlverfahren im
Wesentlichen der Universität selbst. Er knüpft dabei an die
Regelungen des Entwurfs des Hochschulzulassungsgesetzes
an, das für den örtlichen Numerus clausus gelten soll und
derzeit der Bürgerschaft zur Beschlussfassung vorliegt
(Drucksache 18/994).

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Durchschnittsnote
der Hochschulzugangsberechtigung in jedem Fall in
maßgeblichem Umfang in die Entscheidung einzubeziehen
ist. Dies ist eine zwingende Vorgabe des HRG.

Ferner wird bestimmt, dass die Zahl der Teilnehmer am
Auswahlverfahren begrenzt werden kann. Eine solche 
Vorauswahl kann notwendig werden, wenn z. B. wegen 
der Attraktivität des Studienortes Hamburg die Zahl der
Bewerber, die sich für ein Hochschulauswahlverfahren an
der Universität Hamburg melden, zu groß wird.

Ergänzend wird zu den einzelnen Bestimmungen des
Gesetzentwurfes auf die Begründung verwiesen.
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3. Kosten

Der Aufwand, den Auswahlververfahren verursachen,
hängt zum einen von der Zahl der Teilnehmer und zum
anderen von der Art des gewählten Verfahrens ab. Er ist am
geringsten, wenn im Auswahlverfahren die Durchschnitts-
note oder Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung
zugrunde gelegt werden, am höchsten dagegen bei Auswahl-
gesprächen. Der Senat geht davon aus, dass die Aufwendun-
gen für das Auswahlverfahren von der Universität Hamburg
im Rahmen der vorhandenen Mittel aufgebracht werden.

4. Zeitplan

Wie oben erwähnt, sieht das HRG zwingend vor, dass das
neue Verfahren bereits ab Wintersemester 2005/2006 an-
gewendet wird.

Da es in das ZVS-Verfahren insgesamt eingebettet ist, muss
dessen Zeitplan berücksichtigt werden. Nach Mitteilung
der ZVS ist als Redaktionsschluss für die Informationen 
der Bewerber (ZVS-Info) der März 2005 vorgesehen und
notwendig.

Daher ist als Inkrafttretenszeitpunkt für das Gesetz der 
1. Februar 2005 genannt.

Die Satzung der Universität Hamburg über die Gestaltung
des Auswahlverfahrens wird parallel erarbeitet.

7. Petitum

Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle das nach-
stehende Gesetz beschließen.

§ 1

In das Gesetz zum Staatsvertrag über die Vergabe von 
Studienplätzen vom 28. Juni 2000 (HmbGVBl. S. 115), zuletzt
geändert am ………….. (HmbGVBl. S. …… ), werden folgende
Artikel 2 bis 4 eingefügt:

„ A r t i k e l  2

Auswahlverfahren

(1) Die Entscheidung im Auswahlverfahren nach § 32
Absatz 3 Nummer 3 des Hochschulrahmengesetzes (HRG)
wird von der Universität Hamburg nach dem Grad der 
Eignung und Motivation des Bewerbers für den gewählten 
Studiengang und den angestrebten Beruf getroffen.

(2) Für die Feststellung des Grades der Eignung und 
Motivation gilt § 5 Absatz 2 des Hochschulzulassungsgeset-
zes vom …………….. (HmbGVBl. S.…….) entsprechend.

(3) In jedem Fall muss die Durchschnittsnote der Hoch-
schulzugangsberechtigung in maßgeblichem Umfang in die
Auswahlentscheidung einbezogen werden.

A r t i k e l  3

Begrenzung der Teilnehmerzahl an Auswahlverfahren

Die Universität Hamburg kann die Zahl der Teilnehmer
an Auswahlverfahren nach den in § 32 Absatz 3 Nummer 3
Satz 5 HRG genannten Kriterien begrenzen.

A r t i k e l  4

Satzungsermächtigung

Die Universität Hamburg regelt das Nähere durch Satzung,
die vom Hochschulsenat beschlossen und vom Präsidium
genehmigt wird.“

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2005 in Kraft.

Anlage 1

Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes 

zum Staatsvertrag über die Vergabe von Studienplätzen

Vom …
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A.
Allgemeines

Der Senat setzt sich seit mehreren Jahren dafür ein, dass die
Hochschulen soweit rechtlich möglich ihre Studierenden
selbst auswählen können. Diese Zielsetzung ist auch in den
Leitlinien des Senats zur Entwicklung der Hamburger Hoch-
schulen vom Juni 2003 verankert.

Auf Grund der bereits vorliegenden Erfahrungen mit 
Auswahlverfahren insbesondere im Ausland ist zu erwarten,
dass dadurch vom Beginn des Studiums an Neigungen und 
Befähigungen der Studienbewerber und Anforderungen der 
Studiengänge in Einklang gebracht werden können, dass sich
die Studienerfolgsquote verbessert und falsche Studien-
entscheidungen weitgehend vermieden werden können.

Für die meisten Studiengänge der Hamburger Hochschulen
gelten lokale Zulassungsbeschränkungen (sogenannter ört-
licher Numerus clausus – NC). Für dieses Gros der Hamburger 
Studiengänge beabsichtigt der Senat das genannte Ziel durch
das Gesetz zur Reform der Hochschulzulassung in Hamburg zu
realisieren, das zurzeit der Bürgerschaft zur Beschlussfassung 
vorliegt (Drucksache 18/994) und in dem vorgesehen ist, dass
90 % der Studienplätze in der Hauptquote nach dem Ergebnis
von Hochschulauswahlverfahren vergeben werden.

Parallel hat sich Hamburg seit Jahren darum bemüht, in
den noch bestehenden ZVS-Studiengängen ähnliche Fort-
schritte zu erreichen. Die Reformbemühungen Hamburgs und
anderer Bundesländer haben letztlich zu der gemeinsam von
Bund und Ländern getragenen Lösung geführt, die im siebten
Gesetz zur Änderung des Hochschulrahmengesetzes vom 
28. August 2004 (BGBl. Teil I Seite 2298) verankert ist.

Danach sind in den ZVS-Studiengängen 20 % der Studien-
plätze nach der Abiturnote und weitere 20 % nach der Wartezeit
durch die ZVS zu vergeben, während die restlichen 60 % durch
die Hochschulen selbst verteilt werden, und zwar nach Krite-
rien, die die Hochschulen weitgehend eigenständig festlegen
können. Damit ist die bisherige Hochschulauswahlquote im
ZVS-Verfahren von 24 % auf 60 % gestiegen, ein beachtlicher
Erfolg der reformwilligen Länder. 

Im ZVS-Verfahren befinden sich zur Zeit noch die Stu-
diengänge Betriebswirtschaftslehre (dieser Studiengang wird
allerdings zum Sommersemester 2005 aus dem ZVS-Verfahren
ausbezogen), Biologie, Humanmedizin, Pharmazie, Psycholo-
gie sowie Tiermedizin und Zahnmedizin. Da das neue Verfah-
ren ab Wintersemester 2005/2006 eingeführt werden soll und in
Hamburg der Studiengang Tiermedizin nicht vorhanden ist,
gilt das neue Verfahren in Hamburg nur für die restlichen fünf
oben genannten Studiengänge.

Die Kriterien für die Hochschulauswahlverfahren sind im
Hochschulrahmengesetz nicht abschließend festgelegt, so dass
Länder und Hochschulen in diesem Bereich Gestaltungs-
spielräume besitzen. Diese Spielräume müssen durch Landes-
gesetze und Satzungen der Hochschulen ausgefüllt werden.
Der vorliegende Entwurf des Landesgesetzes für Hamburg 
orientiert sich an den einschlägigen Regelungen in § 5 des oben
genannten Gesetzentwurfes zur Reform der Hochschulzulas-
sung in Hamburg. Die Universität Hamburg kann unter diesen
Kriterien wählen, sie kann zusätzliche Kriterien einführen und
auch mehrere Kriterien miteinander kombinieren. Damit wird 
der Gestaltungsfreiraum, den das Hochschulrahmengesetz
gewährt, weitgehend an die Universität weitergegeben.

Da das vorliegend geregelte Verfahren ein Teil des neu
gestalteten ZVS-Verfahrens ist, soll es nicht in dem oben
genannten für den örtlichen NC geltenden Gesetz zur Reform
der Hochschulzulassung in Hamburg, sondern im Gesetz zum
Staatsvertrag geregelt werden. Die Artikel 2 bis 4 des Gesetzes
zum Staatsvertrag, die den örtlichen NC betreffen, sollen mit
Erlass des oben genannten Reformgesetzes aufgehoben werden
(Artikel 2 dieses Gesetzes); diese Artikel stehen dann zur Rege-
lung des ZVS-Hochschulauswahlverfahrens zur Verfügung. 

Wie oben erwähnt, soll das neue Verfahren zum Winter-
semester 2005/2006 eingeführt werden. Dessen Bewerbungs-
frist endet am 15. Juli 2005. Zuvor müssen die Bewerberinnen
und Bewerber durch die ZVS auf die neue Rechtslage hinge-
wiesen werden. Redaktionsschluss für die entsprechenden
Informationspapiere der ZVS ist nach deren Auskunft Ende
Februar 2005. 

Dies bedeutet, dass das vorliegende Gesetz sowie die
Satzung der Universität Hamburg, an der bereits gearbeitet
wird, spätestens im Februar 2005 beschlossen werden müssen.

B.

Einzelbegründung

Zu § 1 – Änderung des Gesetzes zum Staatsvertrag über die
Vergabe von Studienplätzen

Zu Artikel 2 – Hochschulauswahlverfahren

Die Bestimmung gewährt der Universität Hamburg weit-
gehende Gestaltungsmöglichkeiten bei den Auswahlkriterien. 

Dass die Hochschulzugangsberechtigung maßgeblich in 
die Auswahlentscheidung einfließen muss (Absatz 3), ist eine
Forderung des Rahmengesetzgebers.

Zu Artikel 3 – Begrenzung der Teilnehmerzahl am Auswahl-
verfahren.

Da die Studienbewerber nach dem Hochschulrahmengesetz
bis zu 6 Studienortswünsche für das Hochschulauswahlverfah-
ren nennen können, kann in großen Studienfächern und an
Metropolstandorten wie Hamburg die Zahl der Bewerber, die
an solchen Verfahren teilnehmen wollen, beachtliche Größen-
ordnungen erreichen. Um die Zahl der Teilnehmer in einem
beherrschbaren Rahmen zu halten, kann die Universität ent-
sprechend den im Hochschulrahmengesetz gegebenen Mög-
lichkeiten die Zahl der Teilnehmer am Auswahlverfahren
beschränken, etwa durch eine Vorauswahl auf Grund der 
Abiturdurchschnittsnote.

Zu Artikel 4 – Satzungsermächtigung 

Die Universität Hamburg kann und muss im Rahmen des
vorliegenden Gesetzentwurfes alle näheren Bestimmungen
über die Auswahlverfahren in einer Satzung treffen. 

Weil das Hochschulauswahlverfahren in den ZVS-Stu-
diengängen in das gesamte ZVS-Zulassungsverfahren zeitlich
integriert werden muss, werden für das Auswahlverfahren 
voraussichtlich höchstens insgesamt 6 Wochen zur Verfügung
stehen. Dies erfordert sowohl in den teilnehmenden Hoch-
schulen als auch bei der ZVS detaillierte Verfahrensvorschrif-
ten, die von beiden Partnern strikt eingehalten werden müssen.
Diese übergreifenden Verfahrensabläufe, in die das Hoch-
schulauswahlverfahren integriert ist, sollen durch die Vergabe-
verordnung ZVS in allen Ländern einheitlich geregelt werden. 

Begründung
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Wegen der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit muss 
das Verfahren in der Universität Hamburg durch eine ein-
heitliche, vom Hochschulsenat der Universität zu be-
schließende Satzung festgelegt werden. Dies gilt zumindest 
für die erstmalige Anwendung des neuen Verfahrens zum 
Wintersemester 2005/2006. Der Hochschulsenat muss die Vor-
stellungen und Konzepte der Fächer weitest möglich in der

Satzung berücksichtigen (vgl. auch § 90 Absatz 2 Satz 2
HmbHG). 

Zu § 2 – In-Kraft-Treten

Wegen der im allgemeinen Teil der Begründung geschilder-
ten Terminenge sollte das Gesetz bereits am 1. Februar 2005 in
Kraft treten.
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